

Urkundenrolle Nr.: [●]/2025




Grundstücksverkaufsvollmacht


VERHANDELT

zu [●] 

am [●] 2025


Vor dem/der unterzeichnenden Notar/in

[●]  

in [●]

erschien heute

zum Zwecke der Erteilung einer 

[bookmark: _Hlk213705080]Grundstücksverkaufsvollmacht

[●], geb. am [●], 

wohnhaft/geschäftsansässig [●], ausgewiesen durch gültigen amtlichen Lichtbildausweis, 

nach seinen Angaben nicht im eigenen Namen handelnd, sondern als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer für die

[●],
[bookmark: _Hlk63423570]Geschäftsadresse: [●],
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts [●]
unter der Nummer [●]

- nachstehend "VOLLMACHTGEBER" genannt -,

Der/die Notar/in stellte vorab fest, dass weder er/sie selbst noch ein Mitglied der Sozietät [●], der der/die Notar/in angehört, in anderer als notarieller Funktion in der Angelegenheit tätig geworden ist, die Gegenstand der nachfolgenden Beurkundung ist. Er/Sie erläuterte sodann das Mitwirkungsverbot nach § 3 Abs. 1 Nr. 7 Beurkundungsgesetz. Nach dieser Bestimmung darf der/die Notar/in keine Beurkundung vornehmen, wenn er/sie oder eine Person, mit der sich der/die Notar/in zur gemeinsamen Berufsausübung verbunden hat oder mit der er/sie gemeinsame Geschäftsräume hat, in derselben Angelegenheit bereits außerhalb seiner notariellen Amtstätigkeit tätig geworden ist. Der Erschienene verneinte die Frage des/der Notars/Notarin, ob eine solche Vorbefassung vorliege.
Der/Die Notar/in bescheinigt hiermit aufgrund Einsichtnahme vom heutigen Tage (i) in das elektronische Handelsregister des Amtsgerichts [●] zu [●] die Eintragung des VOLLMACHTGEBERS unter dieser Nummer und die angegebene Vertretungsbefugnis des/der Erschienenen.
Der Erschienene - handelnd wie angegeben - bat um die Beurkundung der nachfolgenden Erklärungen:
[bookmark: _Hlk63064843]VOLLMACHTSERTEILUNG 
[bookmark: _Hlk213705276][bookmark: _Hlk61442501][bookmark: _Hlk98417750]Der VOLLMACHTGEBER ist im Grundbuch von [●] beim Amtsgericht [●] zu Blatt [●], lfd. Nr. [●], Gemarkung [●], Flur [●], Flurstück [●] bezeichnet als „[●]“ mit einer Größe von [●] qm

- nachstehend der "GRUNDBESITZ" – 

[bookmark: _Hlk213705399]als Eigentümer eingetragen. Der GRUNDBESITZ wurde mit notariellem Kaufvertrag vom [●] des Notars [●] (nachstehend „KAUFVERTRAG“ genannt) an den VOLLMACHTGEBER veräußert. Der VOLLMACHTGEBER erwirbt infolge des Vollzugs des KAUFVERTRAGES das Eigentum an dem GRUNDBESITZ. 
Der VOLLMACHTGEBER bevollmächtigt hiermit jeweils einzeln und unwiderruflich die


[●],
Geschäftsadresse: [●],
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts [●]
unter der Nummer [●]

[bookmark: _Hlk213705327]- nachstehend "BEVOLLMÄCHTIGER" genannt -,

sowie die nachfolgend namentlich benannten Mitarbeiter des des/der Notars/Notarin 

[●],

alle geschäftsansässig:

[●],



den GRUNDBESITZ - nach Eintritt der unter nachfolgender Ziffer 2 erklärten Bedingungen - zu einem Mindestverkaufspreis von  
[●] EUR,

i) freihändig und auf Kosten des VOLLMACHTGEBERS zu verkaufen, ii) die Auflassung für den VOLLMACHTGEBER zu erklären sowie iii) alle Erklärungen abzugeben, die zur ordnungsgemäßen Durchführung des notariellen Kaufvertrages und zur Umschreibung des Eigentums auf den zukünftigen Erwerber erforderlich werden. 
Der BEVOLLMÄCHTIGE ist zudem berechtigt dingliche Rechte, insbesondere - jedoch nicht ausschließlich - Grundpfandrechte zur Finanzierung des Kaufpreises zulasten des GRUNDBESITZES zu bestellen. 
  
Der BEVOLLMÄCHTIGE ist befugt, Untervollmacht einschließlich der Befreiung von § 181 BGB  zu erteilen. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

[bookmark: _Hlk213705463]Die Vollmacht gilt für den VOLLMACHTGEBER und seine Erben. Sie erlischt mit Vollzug des
notariellen Kaufvertrages, der infolge der Ausübung dieser Grundstückserwerbvollmacht abgeschlossen wurde.

bedingungen der Vollmachtsausübung  
Über die vorstehende Grundstücksverkaufsvollmacht darf erst dann verfügt werden, wenn 
die Forderungen des BEVOLLMÄCHTIGEN gegenüber dem VOLLMACHTGEBER fällig sind und VOLLMACHTGEBER mit seinen Zahlungen in Verzug ist; 
oder
der VOLLMACHTGEBER seine Zahlungen eingestellt hat; 
oder
ein gerichtliches Insolvenzverfahren über das Vermögen des VOLLMACHTGEBERS beantragt worden ist. 
Der BEVOLLMÄCHTIGE wird den Eintritt einer (oder mehrerer) der vorstehenden Bedingung(en) unverzüglich gegenüber dem/der Notar/Notarin schriftlich bestätigen. Der/die Notar/Notarin ist nicht verpflichtet, sich von dem Eintritt dieser Bedingung nach Erhalt der schriftlichen Bestätigung selbst zu überzeugen.  
Kosten
Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Bestellung dieser Urkunde stehen, trägt der VOLLMACHTGEBER. 
Salvatorische Klausel
Sollten sich Erklärungen in dieser Urkunde als unwirksam erweisen, bleiben die übrigen Erklärungen gleichwohl wirksam. Es ist der ausdrückliche Wille des VOLLMACHTGEBERS, dass hierdurch nicht bloß eine Beweislastumkehr herbeigeführt werden soll, sondern dass § 139 BGB insgesamt abbedungen wird.


Vorstehende Niederschrift wurde dem Erschienenen von dem/der Notar/in vorgelesen, von ihm genehmigt und von ihm und dem/der Notar/in eigenhändig wie folgt unterschrieben:


     

